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1. Änderung der Polizeiverordnung der Gemeinde Niedereschach 
vom 19.07.2007 gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allge-
meinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen 
von Hausnummern (Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung) 
 
Aufgrund von § 17 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und § 26 Abs. 1 des Polizeige-
setzes (PoIG) in der Fassung vom 06. Oktober 2020 (GBI. 2020, 735, ber.S. 1092) 
wird mit Zustimmung des Gemeinderats vom …die Polizeiverordnung geändert: 
 

 
§ 1 

Abschnitt 1 § 1 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt geändert: 
Der Hinweis auf § 42 Abs. 4 a StVO wird gestrichen. 
 
 

§ 2 
Abschnitt 3 § 12 wird wie folgt geändert: 
Im 1. Halbsatz wird das Wort „und“ durch „oder“ ersetzt. 
 

§ 4 
 

Abschnitt 3 § 14 Abs. 1 4. wird gestrichen. 
Abschnitt 3 § 14 Abs. 1 5. wird zu 4.  
 
 

§ 5 
 

Abschnitt 6 § 18 Abs. 1 Satz 1 erhält folgenden Inhalt: 
(1) Ordnungswidrig im Sinn von § 26 Abs. 1 Polizeigesetz handelt, wer vorsätzlich o-
der fahrlässig  

 
  1. entgegen § 2 Abs. 1 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher, Tonwieder-

gabegeräte, Musikinstrumente sowie andere mechanische oder elektroakusti-
sche Geräte zur Lauterzeugung so benutzt, dass andere erheblich belästigt 
werden,  

  2. entgegen § 3 Satz 1 aus Gaststätten und Versammlungsräumen Lärm nach 
außen dringen lässt, durch den andere erheblich belästigt werden,  

  3. entgegen § 4 Abs. 1 Sport- und Spielplätze benützt,  
  4. entgegen § 5 Abs. 1 Haus- und Gartenarbeiten durchführt,  
  5. entgegen § 6 Tiere so hält, dass andere erheblich belästigt werden,  
  6. entgegen § 7 Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen abspritzt,  
  7. entgegen § 8 öffentliche Brunnen entgegen ihrer Zweckbestimmung benutzt, 

sie beschmutzt oder das Wasser verunreinigt,  
  8. entgegen § 9 geeignete Behälter für Speisereste und Abfälle nicht bereithält,  
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 9. entgegen § 10 Abs. 1 Tiere so hält oder beaufsichtigt, dass andere gefährdet 

werden,  
10. entgegen § 10 Abs. 2 die Haltung gefährlicher Tiere der Ortspolizeibehörde 

nicht unverzüglich anzeigt,  
11. entgegen § 10 Abs. 3 Hunde frei umherlaufen lässt,  
12. entgegen § 11 als Halter oder Führer eines Hundes verbotswidrig abgelegten 

Hundekot nicht unverzüglich beseitigt,  
13. entgegen § 12 übelriechende Gegenstände oder Stoffe lagert, verarbeitet oder 

befördert,  
14. entgegen § 13 Abs. 1 plakatiert oder nicht dafür zugelassene Flächen beschrif-

tet oder bemalt oder als Verpflichteter die in § 13 Abs. 3 beschriebenen Beseiti-
gungspflicht nicht nachkommt,  

15. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 1 nächtigt,  
16. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 2 bettelt oder Minderjährige zu solchem Betteln an-

stiftet,  
17. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 3 die Notdurft verrichtet,  
18. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 4 Betäubungsmittel öffentlich konsumiert,  
19. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 1 Anpflanzungen, Rasenflächen oder sonstige Anla-

genflächen betritt,  
20. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 2 außerhalb der freigegebenen Zeiten sich in nicht 

dauernd geöffneten Anlagen oder Anlagenteilen aufhält, Wegesperren beseitigt 
oder verändert oder Einfriedigungen oder Sperren überklettert,  

21. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 3 außerhalb der Kinderspielplätze oder der entspre-
chend gekennzeichneten Tummelplätze spielt oder sportliche Übungen treibt,  

22. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 4 Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen oder sonstige 
Anlagenteile verändert oder aufgräbt oder außerhalb zugelassener Feuerstellen 
Feuer macht,  

23. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 5 Pflanzen, Gras, Laub, Kompost, Erde, Sand oder 
Steine entfernt,  

24. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 6 Hunde unangeleint umherlaufen lässt oder Hunde 
auf Kinderspielplätze oder Liegewiesen mitnimmt,  

25. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 7 Bänke, Schilder, Hinweise, Denkmäler, Einfriedi-
gungen oder andere Einrichtungen beschriftet, beklebt, bemalt, beschmutzt o-
der entfernt,  

26. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 8 Gewässer oder Wasserbecken verunreinigt oder 
darin fischt,  

27. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 9 Schieß-, Wurf- oder Schleudergeräte benützt sowie 
außerhalb der dafür bestimmten oder entsprechend gekennzeichneten Stellen 
Wintersport (Rodeln, Skilaufen, Snowboarden oder Schlittschuhlaufen) / oder 
Inline-Skating/ betreibt, reitet, zeltet, badet oder Boot fährt,  

28. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 10 Parkwege befährt oder Fahrzeuge abstellt,  
29. entgegen § 15 Abs. 2 Turn- und Spielgeräte benutzt, 
30. entgegen § 16 Abs. 1 als Hauseigentümer die Gebäude nicht mit den festge-

setzten Hausnummern versieht,  
31. unleserliche Hausnummernschilder entgegen § 16 Abs. 2 nicht unverzüglich 

erneuert oder die Hausnummern nicht entsprechend § 16 Abs. 2 anbringt.  
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§ 6 
 

In Abschnitt 6 § 18 Abs. 3 wird die Rechtsgrundlage „§ 18 Abs. 2 Polizeigesetz“ er-
setzt durch „§ 26 Abs. 2 Polizeigesetz“. 
 

§ 7  
 

Diese  Änderung der Polizeiverordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. 
 
Niedereschach, den 14. November 2022 
Ortspolizeibehörde 
 
 
 
 
________________________________ 
Martin Ragg, Bürgermeister 
 
 


